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Bundesministerium der Finanzen  

Referat III B 5  

Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehmen wir Stellung zum Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der befristeten 

Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge im Kraftfahrzeugsteuergesetz. 

 

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD zum Automobilstandort Deutschland bekannt und 

ausgeführt: „Dabei setzen wir auf Technologieoffenheit“. Der Gipfel der Bundesregierung mit der 

Automobilindustrie und den Gewerkschaften am 9.10.2025 hat sich klar für einen solchen 

technologieoffenen Weg auch bei der derzeit bestehenden EU-Flottenregulierung für neue Pkw und 

leichte Nutzfahrzeuge ausgesprochen.  

 

Wir schlagen daher dem BMF vor, diese Offenheit bereits in der geplanten Änderung des 

Kraftfahrzeugsteuergesetzes zu berücksichtigen:   

 

Gemäß Erwägungsgrund 11 der Pkw-Flottenregulierung ist die EU-Kommission aufgefordert, so 

schnell wie möglich die rechtlichen Voraussetzungen zu erlassen, dass auch PKW mit 

Verbrennungsmotor, die ausschließlich mit nicht-fossilen Kraftstoffen gemäß der EU-Erneuerbare 

Energien-Richtlinie (RED) genutzt werden, als Null-Gramm-CO2-Fahrzeuge zugelassen werden 

können (Carbon Neutral Fuels - Fahrzeugkategorie). Diese Zulassungsregel wird bereits vor 2035 zur 

Anwendung kommen müssen. Es wäre daher im Sinne der vereinbarten Technologieoffenheit ein 

wichtiges Signal, wenn die geplante gesetzliche Änderung bereits die Berücksichtigung dieser 

Fahrzeugkategorie beinhalten würde. Die Regelung könnte dann greifen, sobald die 

Zulassungsmöglichkeit besteht.  

 

Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung. 
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Kontakt 

 

 

 

RA Elmar Kühn  

Hauptgeschäftsführer 

E-Mail: kuehn@uniti.de 

Tel.: +49 (0)30/755 414-300 

 

Dipl. Verw.Wiss. 

Dominik Hellriegel  

Leiter Politik 

E-Mail: hellriegel@uniti.de  

Tel.: +49 (0)30/755 414-416 

Über UNITI 

Der UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. repräsentiert in Deutschland rund 90 Prozent 

des mittelständischen Energiehandels und bündelt die Kompetenzen bei Kraftstoffen, 

Brennstoffen sowie Schmierstoffen. Täglich frequentieren über 4,3 Millionen Kunden die ca. 8.650 

Straßentankstellen der UNITI-Mitgliedsunternehmen, welche ca. 62 Prozent des 

Straßentankstellenmarktes ausmachen. Mit etwa 3.700 freien Tankstellen sind bei UNITI zudem 

fast 70 Prozent der freien Tankstellen organisiert. Überdies versorgen die UNITI-Mitglieder etwa 

20 Millionen Menschen mit Wärme. Die Verbandsmitglieder decken rund 95 Prozent des 

Gesamtmarktes für flüssige und feste Brennstoffe ab. Ebenso zählen mit einem Marktanteil von 

über 95 Prozent die meisten Schmierstoffhersteller und Schmierstoffhändler in Deutschland zum 

Verband. Die rund 1.000 Mitgliedsfirmen von UNITI erzielen einen jährlichen Gesamtumsatz von 

etwa 95 Milliarden Euro und beschäftigen rund 100.000 Arbeitnehmer in Deutschland.  

Lobbyregister-Nr. im Lobbyregister beim Deutschen Bundestag: R002822 

 


